
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Das Landratsamt Meißen, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA), erlässt 

folgende 

 

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung Nr. 2/2025 zum Schutz 
gegen die Geflügelpest (Aviäre Influenza, AI) 

Aufstallungsgebot und Ausstellungsverbot im Landkreis Meißen 

 

Zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest wird für den 

gesamten Landkreis Meißen Folgendes angeordnet: 

 

I. Sämtliche gehaltene Vögel und Geflügel sind ab sofort ausschließlich 

 

1. in geschlossenen Ställen oder  

2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge 

gesicherten dichten Abdeckung besteht und mit einer gegen das Eindringen von 

Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung versehen sein muss (Schutzvorrichtung), 

zu halten. 

3. Die Durchführung von Ausstellungen, Märkten oder Veranstaltungen ähnlicher Art 

von gelisteten Arten (Vögel, Geflügel) im Landkreis Meißen ist verboten. 

 

II. Bestände gehaltener Vögel mit weniger als 50 Tieren außerhalb der Schutz- und 

Überwachungszonen sind von der Aufstallungspflicht ausgenommen. Die Aufstallung 

der gehaltenen Vögel wird jedoch auch Beständen mit weniger als 50 Tieren 

angeraten.  

 

III. Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahme wird im öffentlichen Interesse angeordnet. 

 

IV. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 

 

Begründung 

 

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt muss aufgrund der amtlichen Feststellung eines 

Ausbruchs der hochpathogenen Geflügelpest (HPAI Subtyp H5N1) in der Gemeinde 

Ebersbach am 07.11.2025 mit weiteren Ausbrüchen gerechnet werden. Aufgrund der 

hochinfektiösen Viruserkrankung und der bereits amtlich festgestellten Ausbrüche in 

Deutschland, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Erreger der Aviären Influenza 

bereits in andere Bestände verschleppt bzw. aus anderen Beständen eingeschleppt 

wurde. Weiterhin wurde deutschlandweit bei zahlreichen Wildvögeln das Virus H5 N1 

festgestellt, so dass auch von einer Übertragungsmöglichkeit durch die 

Wildvogelpopulation ausgegangen werden muss.  

 

Diese Verfügung basiert auf Artikel 70 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 55 Absatz 1 d) 

der Verordnung (EU) 2016/429 sowie § 13 Absatz 1 der Verordnung zum Schutz gegen 

die Geflügelpest (GeflPestSchV) und einer Risikobewertung nach Maßgabe des § 13 

Absatz 2 GeflPestSchV.  

 

Gemäß Artikel 70 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit Artikel 55 Absatz 1 d) der 

Verordnung (EU) 2016/429 ergreift die zuständige Behörde bei Verdacht des Auftretens 

von hochpathogener aviärer Influenza (Geflügelpest- AI) bei Wildvögeln die 

erforderlichen Seuchenpräventions- und -bekämpfungsmaßnahmen, um eine Ausbreitung 

des Virus auf gehaltene Vögel und Geflügel zu verhindern. 



 

 

 

 
 

| 2  
 
 

Als eine Seuchenpräventionsmaßnahme ist gemäß Artikel 55 Absatz 1 d) der Verordnung 

(EU) 2016/429 die Isolierung von gehaltenen Tieren der für die Geflügelpest 

empfänglichen Arten anzuordnen, wenn dadurch der Kontakt zwischen Wildvögeln und 

gehaltenen Vögeln und Geflügel und damit eine Ausbreitung in den Haustierbestand 

vermieden wird. 

 

Als einzig wirksame „Isolierungsmaßnahme“ im Sinne des Artikel 55 Absatz 1 d der 

Verordnung (EU) 2016/429 ist die Anordnung der Aufstallung von gehaltenen Vögeln und 

Geflügel gemäß § 13 Absatz 1 Satz 1 GeflPestSchV anzusehen. § 13 Absatz 1. Satz 1 

GeflPestSchV konkretisiert dahingehend die Seuchenpräventionsmaßnahme „Isolierung“ 

mit dem Ziel, Kontakt von Wildvögeln zu gehaltenen Vögeln und Geflügel zu verhindern.  

 

Grundlage zur Anordnung der Aufstallung gem. § 13 Absatz 1 Satz 1 GeflPestSchV ist die 

Durchführung einer Risikobeurteilung, in der u. a. die örtlichen Gegebenheiten, das 

sonstige Vorkommen oder Verhalten von Wildvögeln, die Geflügeldichte, der Verdacht 

oder Ausbruch auf Geflügelpest im eigenen oder angrenzenden Kreis, weitere Tatsachen 

zur Abschätzung der Gefährdungslage sowie die Risikobewertung des Friedrich-Loeffler-

Instituts (FLI) berücksichtigt werden sollen.  

Gemäß der aktuellen Risikoeinschätzung (06.11.2025) des FLI besteht ein hohes Risiko 

für einen Eintrag von HPAIV in Geflügelhaltungen. 

Die aktuelle epidemiologische Situation in der Region, insbesondere die aktuellen Fälle 

bei Wildvögeln und gehaltenen Vögeln sowie Erfahrungen mit HPAI-Nachweisen in den 

vorangegangenen Jahren, die Erkenntnisse zum Vogelzug, zur Wildvogeldichte, zu 

Wildvogelrast- und Sammelplätzen insbesondere an Gewässern und der Geflügeldichte 

und Betriebsstrukturen im jeweiligen Gebiet, rechtfertigen diese Maßnahmen. 

 

Im Landkreis Meißen wird die Aufstallungspflicht für Bestände ab 50 Stück Geflügel 

angeordnet. Diese Schwelle trägt dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung und 

stützt sich auf Artikel 23 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2020/687, der bei einem 

Ausbruch der hochpathogenen aviären Influenza für Tierhaltungen mit weniger als 50 

Tieren Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen von Kapitel II dieser Verordnung 

zulässt.  

 

Bei der hochpathogenen Aviären Influenza handelt es sich um eine hochansteckende, 

anzeigepflichtige Viruserkrankung beim Geflügel, deren Ausbruch immense 

wirtschaftliche Folgen für alle Geflügelhalter, Schlachtstätten und verarbeitende 

Industrien haben kann.  

 

Infektionen des Menschen mit diesen H5 N1 Viren wurden bislang nicht bekannt; 

dennoch kann eine Empfänglichkeit des Menschen gegenwärtig nicht völlig 

ausgeschlossen werden. 

 

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 

Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung wurde die sofortige 

Vollziehung der Maßnahme angeordnet. Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung 

hätte in diesem Fall keine aufschiebende Wirkung. Ein besonderes öffentliches Interesse 

ist hier gegeben, weil durch die Ausbreitung der Aviären Influenza unter anderem die 

Gefahr von gesundheitlichen wie auch von wirtschaftlichen Folgen erheblich wäre und 

deshalb sofort zu unterbinden war.  

 

Der Schutz hoher Rechtsgüter erfordert ein Zurückstehen der Individualinteressen 

etwaiger Geflügelhalter am Eintritt der aufschiebenden Wirkung infolge eines eingelegten 

Rechtsbehelfs. Das öffentliche Interesse an umgehenden Bekämpfungsmaßnahmen zum 

Schutz gegen eine Weiterverbreitung der Seuche überwiegt. 

 

Bekanntgabe der Allgemeinverfügung  

 

Auf Grundlage der §§ 41 Absatz 4 Satz 4, 43 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz kann 

als Zeitpunkt der Bekanntgabe und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung 

der Tag, der auf die Bekanntmachung folgt, festgelegt werden.  
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Zuständigkeit 

 

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Meißen ist für den Erlass dieser 

Verfügung sachlich und örtlich zuständig. Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus dem 

Sächsischen Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG) vom 09. 

07.2014 (SächsGVBl. 2014, Bl.-Nr. 10, S. 386) in der geltenden Fassung, die örtliche 

Zuständigkeit aus dem Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des 

Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) vom 19.05. 

2010 (Sächs GVBl. S. 83) in der geltenden Fassung. 

 

Kosten 

 

Da diese Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung (Amtstierärztliche Verfügung) 

überwiegend im öffentlichen Interesse (Tierseuchenbekämpfung) ergeht, werden gemäß 

§ 11 Absatz 1 Nr. 5 Sächsisches Verwaltungskostengesetz vom 05.04.2019 (SächsGVBl. 

Nr. 6 S. 245) keine Verwaltungskosten erhoben. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 3 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur 

Niederschrift beim Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen, Widerspruch 

erhoben werden. Weitere Hinweise zu einer elektronischen Erhebung des Widerspruchs 

sind auf der Internetseite https://www.kreis-meissen.de/Kurzmenü/Elektronische-

Kommunikation/ veröffentlicht. 

 

Meißen, den 10.11.2025 

 

 

 

Ralf Hänsel  

Landrat  

 

 

 

 

Kontakt 

Landratsamt Meißen 

Dezernat Soziales | Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt 

Remonteplatz 8 | 01558 Großenhain 

Telefon: 03521 725-3502 

E-Mail: lueva@kreis-meissen.de 

Internet: www.kreis-meissen.de 

http://www.kreis-meissen.de/

